Regionalverband Nordschwarzwald
Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31
75172 Pforzheim
stellungnahmen@rvnsw.de


Stellungnahme zur 2. Offenlage – Windenergie, Vorranggebiet WE11 (Mühlacker-Großglattbach)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der zweiten Offenlage spreche ich mich entschieden gegen die Ausweisung des Vorranggebiets WE11 bei Großglattbach und Serres aus. Zwei zentrale Aspekte sprechen gegen die Eignung des Gebiets:
1. Schutz des Rotmilans gemäß § 44 BNatSchG
Im Gebiet WE11 wurden mehrfach Rotmilane sowie Horste gesichtet. Der Rotmilan ist nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng geschützt. Insbesondere gilt ein Tötungsverbot sowie ein Störungsverbot im Fortpflanzungs- und Ruherevier. Windkraftanlagen in einem aktiven Rotmilanrevier stellen eine konkrete Gefährdung dar und verletzen das geltende Artenschutzrecht.
2. Landschaftsbild und optische Dominanz
Das Vorranggebiet liegt auf einem Höhenzug mit signifikanter Sichtbarkeit. Windenergieanlagen mit bis zu 270 m Gesamthöhe würden weit über das bewaldete Gelände hinausragen und weiträumig sichtbar sein. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ist der Schutz des Landschaftsbildes und die Sicherung von Erholungsfunktionen bei der Raumplanung zu berücksichtigen. Die vorgesehene Höhenentwicklung ist mit diesen Zielen nicht vereinbar.
Ich fordere daher die vollständige Streichung von WE11 aus dem Regionalplan.

Mit freundlichen Grüßen

Absender
Vorname, Nachname:	   
Straße:			   
PLZ, Ort:		  

Regionalverband Nordschwarzwald
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Stellungnahme zur 2. Offenlage – Windenergie, Vorranggebiet WE11 (Mühlacker-Großglattbach)
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Vorranggebiet WE11 ist im regionalen Vergleich überdurchschnittlich durch technische Infrastrukturen belastet. Zusätzlich erfüllt es wichtige Funktionen als Erholungsraum:
1. Kumulation raumbedeutsamer Infrastrukturen
Im Umfeld des Gebiets befinden sich zwei Solarparks in Serres/ Iptingen, ein geplanter Solarpark in Großglattbach, sowie eine bestehende Hochspannungsleitung und ein dominanter Handymast. Diese technische Verdichtung stellt eine Übernutzung des Raumes dar, die gegen das Prinzip der gleichmäßigen Lastenverteilung nach § 1 ROG und § 8 ROG (Raumordnungsgesetz) verstößt.
Des Weiter sind in Wiernsheim das WE10 und WE13 geplant. Hinzukommt noch die Planung der Region Stuttgart mit einer Vorrangfläche in Nussdorf sowie bei Aurich. Somit sind die Gemeinden Wiernsheim-Serres und Mühlacker-Großglattbach von Windkraftanlagen umzingelt. 
2. Verlust von Erholungsfunktion gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
Das betroffene Waldgebiet wird von der Bevölkerung regelmäßig zur Naherholung genutzt. Durch die visuelle und akustische Dominanz von Windenergieanlagen wird diese Erholungsfunktion erheblich beeinträchtigt. Die geplante Ausweisung gefährdet somit die Lebensqualität der Anwohnenden in Serres und Großglattbach.
Ich bitte darum, das Vorranggebiet WE11 aus den weiteren Planungen herauszunehmen.


Mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme zur 2. Offenlage – Windenergie, Vorranggebiet WE11 (Mühlacker-Großglattbach)
Sehr geehrte Damen und Herren,

WE11 ist sowohl aus naturschutzfachlicher als auch aus landschaftlicher Sicht ungeeignet. Ich möchte insbesondere auf folgende Punkte eingehen:
1. Wildkatzenkorridor – Verstoß gegen § 20 Abs. 2 BNatSchG
Laut dem Wildkatzenwegeplan des BUND durchquert ein bedeutender Wildkatzenkorridor das Plangebiet. Im entsprechenden Wildkatzenwegeplan ist ein Wildkatzenvorkommen dokumentiert (https://www.wildkatzenwegeplan.de/). Nach § 20 Abs. 2 BNatSchG ist der Biotopverbund zu sichern und weiterzuentwickeln. Eine Bebauung mit Windkraftanlagen stellt eine massive Barrierewirkung für wandernde Arten dar und beeinträchtigt den Schutz überregionaler Verbindungen.
2. Schutz des Landschaftsbildes – § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
Das Vorranggebiet WE11 befindet sich auf einer landschaftlich prägenden Hochfläche. Anlagen in dieser Größenordnung würden das Landschaftsbild dauerhaft stören und das natürliche Erscheinungsbild der Region zerstören. Die gesetzlich gebotene Rücksicht auf landschaftliche Eigenart und Schönheit bleibt unberücksichtigt.
Ich fordere Sie auf, das Gebiet WE11 aus landschafts- und naturschutzfachlichen Gründen zu streichen.

Mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme zur 2. Offenlage – Windenergie, Vorranggebiet WE11 (Mühlacker-Großglattbach)
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Eignung des Vorranggebiets WE11 ist insbesondere unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten fragwürdig. Zwei besonders schützenswerte Arten sind betroffen:
1. Rotmilan – Tötungs- und Störungsverbot (§ 44 BNatSchG)
Der Rotmilan ist regelmäßig im Bereich WE11 zu beobachten. Als Brut- und Jagdrevier fällt das Gebiet unter das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Die Aufstellung von Windkraftanlagen würde das Risiko von Kollisionen, Brutstörungen und Verdrängung erheblich erhöhen – ein klarer Verstoß gegen geltendes Artenschutzrecht.
2. Wildkatze – Schutz nach Anhang IV FFH-Richtlinie
Das Gebiet liegt im Bereich eines bekannten Wildkatzenkorridors. Die Europäische Wildkatze ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Ein Eingriff in potenziellen Lebensraum ohne vertiefte Prüfung missachtet europarechtliche Schutzvorgaben und widerspricht § 44 Abs. 1 BNatSchG.
Ich fordere, WE11 aus artenschutzfachlichen Gründen vollständig aus dem Regionalplan zu entfernen.


Mit freundlichen Grüßen
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PLZ, Ort:		  

Regionalverband Nordschwarzwald
Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31
75172 Pforzheim
stellungnahmen@rvnsw.de


Stellungnahme zur 2. Offenlage – Windenergie, Vorranggebiet WE11 (Mühlacker-Großglattbach)
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Vorranggebiet WE11 führt zu einer einseitigen Belastung der Region Großglattbach/ Serres und widerspricht grundlegenden raumordnerischen Prinzipien:

1. Unverhältnismäßige Verdichtung
Bereits heute ist die Region durch mehrere Solaranlagen, Handymast und Hochspannungsleitungen geprägt. Die zusätzliche Ausweisung für Windenergieanlagen führt zu einer einseitigen Verdichtung technischer Infrastruktur in einer einzelnen Gemeinde. Dies widerspricht dem Gebot der flächenschonenden und gleichwertigen Entwicklung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ROG.
2. Missachtung landschaftlicher Tragekapazität
Die geplante Fläche übersteigt die ökologisch und sozial verträgliche Aufnahmefähigkeit der Landschaft. Eine gerechte Verteilung raumbedeutsamer Nutzungen ist gesetzlich vorgesehen, findet im Fall von WE11 jedoch keine Anwendung. Der Raum trägt bereits überproportional zur Energiewende bei – weitere Belastungen sind nicht mehr vertretbar.
Ich bitte Sie, die Planungen für WE11 zu beenden und stattdessen auf regionsverträgliche Alternativen auszuweichen.

Mit freundlichen Grüßen

Absender
Vorname, Nachname:	   
Straße:			   
PLZ, Ort:	 
